
ARBEITSORDNUNG
(genehmigt durch den 71. Verwaltungsrat der INTOSAI am 16. November 2018)
DER XXIII. INTOSAI-KONGRESS 2019
Die Zentrale Ausstellungshalle „Manege“
Stadt Moskau, Russischen Föderation
Am 23. bis 27. September 2019
ABSCHNITT 1
ARBEITSORDNUNG

Artikel 1 - Bestimmungen der Arbeitsordnung

Diese Arbeitsordnung wurde gemäß Abs. 4 Art. 4 der Satzung der Internationalen Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) zur Einsichtnahme  in die Regeln der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Vorbereitung auf den INTOSAI-Kongress (nachfolgend Kongress genannt) ausgearbeitet. 

Die INTOSAI stellt eine autonome, unabhängige, professionelle und nicht politische Organisation dar. Sie wurde gegründet, um gegenseitige Unterstützung zu leisten, Ideen, Kenntnisse und Erfahrung im Bereich des staatlichen Audits auszutauschen. Auf internationaler Ebene dient sie als anerkannte globale Stimme der nationalen obersten Rechnungskontrollbehörden (SAI), die zu dieser Organisation gehören, und trägt zur kontinuierlichen Verbesserung der SAI in verschiedenen Ländern bei.


In dieser Ordnung sind die Ziele des Kongresses, der Beitrag der SAI-Mitglieder der INTOSAI in seine Durchführung, der Ort und die Gastgeberpartei, die Amtssprachen der Veranstaltungen, die Verfahren zur Vorbereitung der thematischen Diskussionen, die Grundsätze des Kongresses und seiner Plenar- und Diskussionssitzungen sowie einzelne organisatorische Fragen festgelegt. In der Ordnung sind auch die Rollen der Teilnehmer, die Verfahren der Abstimmung sowie die Vorbereitung der Dokumentation zu den durchzuführenden Veranstaltungen dargestellt. Darüber hinaus legt die Ordnung das Verfahren zur Bestimmung der quantitative Zusammensetzung der Delegationen, die Zahlung für die Überschreitung der Quote für nationale Delegationen sowie die Teilnahme der Begleitpersonen an Veranstaltungen des Kongresses fest.

Artikel 2 - Geltungsbereich der Ordnung

Alle Kongress-Teilnehmer sollten die Regeln dieser Ordnung einhalten.

Artikel 3 - Anwendung der Ordnung

Der Vorsitzende des Kongresses ist verpflichtet, die in dieser Ordnung festgelegten Regeln anzuwenden. Alle INTOSAI-Mitglieder sind verpflichtet, die festgelegten Regeln zu akzeptieren und diese einzuhalten. Bei Unstimmigkeit in der Auslegung dieser Regeln löst der Vorsitzende des Kongresses dieses Problem durch die Abstimmung der INTOSAI-Teilnehmer des Kongresses.  
ABSCHNITT II
KONGRESS
KAPITEL 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 4 - Aufgaben des Kongresses

Gemäß Art. 4 Unterabsatz 5 der Satzung der INTOSAI sind die Aufgaben des Kongresses die Unterstützung des Ideen-, Kenntnis,- und Erfahrungsaustausches unter der SAIs im Bereich des staatlichen Audits und der Finanzkontrolle, Gewährleistung der Bedingungen für Diskussionen und Genehmigung der Resolution zu Themen allgemeiner technischer und beruflicher Natur, an denen die Kongress-Teilnehmer interessiert sind, Zusammenfassung sowie die Abgabe entsprechender Empfehlungen, Entscheidungsfindung zu Problemen, die mit der internationalen Zusammenarbeit unter den SAIs zusammenhängen. 

Artikel 5 - Teilnehmer des Kongresses

Als Teilnehmer des Kongresses werden anerkannt:

a) Alle Vollmitglieder der INTOSAI (die nationalen und übernationalen Obersten Rechnungskontrollbehörden) sowie deren Vertreter, die als Delegierten registriert sind. Jeder Vollmitglied der INTOSAI hat nur eine Stimme unabhängig von der Anzahl seiner Vertreter auf dem Kongress.

b) Assoziierte Mitglieder der INTOSAI (internationale, professionelle und andere Organisationen), die der INTOSAI gestellte Aufgaben gliedern) und deren als Delegierten registrierten Vertreter, die zur Teilnahme an Sitzungen und Veranstaltungen des Kongresses ohne Stimmrecht berechtigt sind. Den assoziierten Mitgliedern wird kein Stimmrecht gemäß Art. 2 Abs. 4 der Satzung gewährt.

c)  Verbundene Mitglieder der INTOSAI (SAI, die sich in fremden oder abhängigen Gebieten befinden und ein gewisses Maß an Autonomie in Bezug auf ihre Tätigkeiten im Rahmen der regionalen und internationalen Beziehungen haben). Gemäß Art. 2, Abs. 5 der Satzung sind die verbundenen Mitglieder nicht zur Teilnahme an der Abstimmung berechtigt, können aber an Veranstaltungen und Programmen der INTOSAI teilnehmen.

Artikel 6 - Gastgeberpartei des XXIII. Kongresses

Gemäß Art. 4, Abs. 1 der Satzung der INTOSAI findet der Kongress auf dem Territorium der Gastgeberpartei statt, die auch den Vorsitz dieses Kongresses übernimmt.

Der XXIII. Kongress wird durch die Rechnungskammer der Russischen Föderation organisiert und findet in der Zentralen Ausstellungshalle „Manege“ in der Stadt Moskau (Russische Föderation) vom 23. bis zum 27. September 2019 statt. 

Der SAI-Veranstalter verpflichtet sich, den Kongress 2019 unter Berücksichtigung des Entwicklungsgrades der Informationstechnologien durchzuführen.

Artikel 7 - Informationen zum XXIII. Kongress und Kontaktangaben

Der SAI-Veranstalter verpflichtet sich, alle notwendigen Informationen zur Tagesordnung, zum Programm und zu den Veranstaltungen des Kongresses für die gemeinsame Nutzung durch die INTOSAI-Mitglieder zu veröffentlichen. Diese Informationen werden unter http://INCOSAI2019.ru veröffentlich.

Die offizielle E-Mail-Addresse des Kongresses: INCOSAI2019@ach.gov.ru

Artikel 8 - Pflichten der Gastgeberpartei

Der SAI-Veranstalter ist für die folgenden Veranstaltungen verantwortlich:

a) Die Veranstaltung des Kongresses in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretariat der INTOSAI. 

b) Die Veröffentlichung aller Informationen zum bevorstehenden Kongress, zur empfangenden SAI und zum Gastgeberland zur Einsichtnahme durch andere INTOSAI-Mitglieder auf der spezialisierten Website.

c) Die Vorlegung einer vorläufigen Tagesordnung des Kongresses dem Verwaltungsrat zur Genehmigung.

d) Die Koordinierung der Vorbereitung und Verbreitung von thematischen Materialien für den Kongress, gemäß Abschnitt III, Kapitel III dieser Arbeitsordnung. 

e) Die Gewährleistung der Übersetzungen in fünf Amtssprachen, d.h. die Übersetzung der Haupt- oder Diskussionsmaterialien der INTOSAI sowie anderer Dokumentation in Abstimmung mit dem Generalsekretariat. Die Verantwortung für die Übersetzungen von Dokumenten und Berichten, die durch Komitees, Arbeits- und Sondergruppen vorbereitet werden, in die Amtssprachen der INTOSAI liegt bei den Vorsitzenden dieser Arbeitsorgane.

f) Die Gewährleistung der Dienstleistungen fürs Dolmetschen in die Amtssprachen der INTOSAI während der Plenarsitzungen des Kongresses und thematischen Diskussionen in Abstimmung mit dem Generalsekretariat.

g) Die Bereitstellung eines Raumes und akustischer Geräte für den Fall, wenn die Vorsitzenden der Zielkomitees dies verlangen (bis zum 31. März 2019) zur Organisation der Sitzungen der Zielkomitees am 23. September 2019 auf dem Gelände des Kongresses.

Die Gastgeberpartei stellt keine Besprechungsräume nach Beendigung des Kongresses zur Verfügung.

h) Die Koordinierung der Aufgaben, die mit den Vorsitzenden der Themen auf dem Kongress diskutiert werden. 

i) Technische, administrative und logistische Unterstützung der Vorsitzenden des Kongresses.

j) Die Transportversorgung für die Kongressteilnehmer ausschließlich im Zusammenhang mit den Veranstaltungen, die gemäß dem Kongressprogramm organisiert werden.

k) Die Gewährleistung von Bedingungen zur Einsichtnahme in alle notwendigen Dokumenten durch alle Teilnehmer des Kongresses vor den Plenarsitzungen. 

l) Die Gewährleistung der Veranstaltung und Durchführung des Kongresses unter Berücksichtigung des Entwicklungsgrades der Informationstechnologien.

m) Die Erstellung, Veröffentlichung und Bekanntmachung der Protokolle des Kongresses in Übereinstimmung mit Abschnitt III, Kapitel V dieser Ordnung.   

Artikel 9 - Einladung zum Kongresses

Die Rechnungskammer der Russischen Föderation als Veranstalter des Kongresses schickt an die SAI-Mitglieder der INTOSAI die Einladungen zum Kongress 4 Monate vor seinem Beginn.  

Die Einladungen werden per E-Mail verschickt und enthalten den Programmentwurf der Veranstaltungen, Informationen zum Ausfüllen des Online-Anmeldeformulars, das zum Zeitpunkt der Verschickung der Einladungen auf der Website des XXIII. Kongresses verfügbar sein wird. 

Nach Abschluss der Online-Anmeldung, zwei Monate vor dem Kongress, erstellt der SAI-Veranstalter auf der Grundlage der erhaltenen Anmeldeinformationen offizielle Einladungen (Schreiben mit Visumsunterstützung), den die Tagesordnung, das Programm und andere Begleitunterlagen beigefügt werden, welche den Teilnehmern während des Kongresses benötigt sein werden.

Artikel 10 - Gebühr für die Teilnahme am Kongress

Im Rahmen der Durchführung des XXIII. INTOSAI-Kongresses erhebt der SAI-Veranstalter unter bestimmten Voraussetzungen eine festgelegte Gebühr für die Überschreitung der quantitativen Quote der Delegation-Zusammensetzung eines Kongressteilnehmers: in Höhe von 300 EUR von jedem zusätzlichen Delegierten, der über die in der Verordnung festgelegte Quote hinausgeht, und 330 EUR von jeder Begleitperson. Jedoch wird einigen Teilnehmern die Möglichkeit einer gebührenfreien Teilnahme am Kongress in Übereinstimmung mit den vom INTOSAI-Verwaltungsrat genehmigten folgenden Regeln gewährt: 

a) Der Vollmitglied der INTOSAI hat das Recht, drei seiner Delegierten kostenlos anzumelden.

b) Die SAI-Mitglieder, die als Vorsitzende der Komitees, Unterkomitees, Arbeits- und Sondergruppen fungieren, haben das Recht, einen weiteren Delegierten kostenlos zur Teilnahme anzumelden (insgesamt 4 Delegierte).

c) Der Vorsitzende des Verwaltungsrates und der Generalsekretär können je bis zu 5 Delegierten zur kostenlosen Teilnahme einladen.

d) Neben den oben genannten Bedingungen ist die Gastgeberpartei des nächsten INTOSAI-Kongresses (im Jahr 2022) zur zusätzlichen kostenlosen Teilnahme von zwei ihrer Delegierten berechtigt. 

e) Die assoziierten und verbundenen INTOSAI-Mitglieder, sowie Überwachungsorganisationen (z. B. Vertreter der UNO) können je einem Delegierten ihrer Organisationen anmelden. 

f) Die festgelegte Gebühr in Euro wird von den zusätzlichen Delegierten, deren Teilnahme über den Rahmen der Ausnahmeregelungen ausgeht, erhoben.

g) Allen Begleitpersonen wird auch zusätzlich eine festgelegte Gebühr in Euro berechnet.

h) Die Zahlung (die Bezahlung der festgelegten Gebühr nur in Euro) kann erfolgen:
1) im Voraus – spätestens innerhalb von 10 Kalendertagen vor dem Beginn des INTOSAI-Kongresses (bis zum 13. September 2019) auf der Grundlage der vom Kongress-Veranstalter (die Rechnungskammer der Russischen Föderation) geschickten Schreiben zu vorläufigen Anmeldeanträgen der Teilnehmer des INTOSAI-Kongresses;
2) an der Anmeldetheke während der Durchführung der Veranstaltung mittels einer Bankkarte. Erscheint eine alternative Zahlungsoption (Barzahlung - über ein Bankterminal oder eine Zahlstelle), werden die Teilnehmer darüber im Voraus informiert. 

i) Im Falle von überzählten oder fehlerhaften Zahlungen (zur festgelegten Gebühr) erfolgt die Rückerstattung durch den Veranstalter des Kongresses (die Rechnungskammer der Russischen Föderation) spätestens 40 Tage nach Beendigung des Kongresses gemäß den Verbindungsinformationen eines Kongress-Teilnehmers im Schreiben über die Rückerstattung einer überzählten Gebühr. Dabei wird die Bankgebühr (Gebühr) für die Überweisung (Transfer) der festgelegten Gebühr auf Kosten eines Kongressteilnehmers erstattet. 

Artikel 11 - Anmeldung und Anmeldeangaben der Kongress-Teilnehmer

Um eine rechtzeitige Anmeldung zu gewährleisten und die notwendigen Informationen über die Kongressteilnehmer und ihre Begleitpersonen zu berücksichtigen, sollten die SAIs und andere Organisationen, die von der Gastgeberpartei eingeladen sind, eine Online-Anmeldung vornehmen oder ausgefüllte Anmeldeformulare spätestens 60 Tage vor dem Eröffnungstag des Kongresses einreichen. 

Das Formular muss ordnungsgemäß unter Angabe der Kontaktinformationen der Delegierten und Begleitpersonen, die ihre Teilnahme bestätigt haben, ausgefüllt werden. In jedem Fall ist der vollständige Name des Leiters der Delegation anzugeben. Als Vollmitglieder des Kongresses werden nur diejenigen Organisationen (INTOSAI-Mitglieder und verbundene Mitglieder) gelten, die erforderliche Anmeldeangaben bereitgestellt haben.
KAPITEL II
ARBEITSBESONDERHEITEN

Artikel 12 - Vorsitzführende Personen

Der Vorsitzende fungiert als vorsitzführende Person auf dem Kongress. In seinem/ihrem Namen kann auch ein/eine Vize-Vorsitzende auftreten.  

Artikel 13 - Vorsitzende

In Übereinstimmung mit Art. 4, Abs. 1 der Satzung der INTOSAI tritt der Leiter des SAI-Veranstalters als Vorsitzende auf dem Kongress auf.

Artikel 14 - Pflichten des Vorsitzenden

Der Vorsitzende übernimmt folgende Pflichten:

a) Der Vorsitz auf dem Kongress.

b) Die Bereitstellung aller zuvor verschickten Dokumente zur Genehmigung durch den Kongress.

c) Die Weitergabe der Vorschläge, die vom Verwaltungsrat vorbereitet wurden, an den Kongress zur Behandlung.  
d) Die Gewährleistung der Einhaltung des Programms, der Tagesordnung und dieser Arbeitsordnung.

e) Die Gewährleistung einer ordnungsmäßigen und produktiven Durchführung der Sitzungen im Rahmen des Kongresses. 

f) Die Gewährleistung der Weitergabe aller Gutachten und Empfehlungen zu den vorgeschlagenen Themen an den Kongress. 

g) Die Entscheidungsfindung zu problematischen Verfahrensfragen, die während der Debatten auf dem Kongress auftreten können.

h) Die Durchführung und Regulierung der Debatten unter Erteilung des Wortes an die Redner während der Plenarsitzungen des Kongresses.

i) Die Debatten in die richtige Richtung lenken, um die Aufgaben, die dem Kongresses gestellt wurden, zu erfüllen. 

Artikel 15 - Vize-Vorsitzende

Während der ersten Plenarsitzung wird der Leiter einer der SAIs als Vize-Vorsitzende durch den Beschluss des Kongresses bestellt. 

Artikel 16 - Pflichten des Vize-Vorsitzenden

Der Vize-Vorsitzende übernimmt folgende Pflichten:

a) Die Unterstützung des Vorsitzenden bei der Gewährleistung der ordnungsmäßigen Durchführung der Veranstaltungen des Kongresses.

b) Die Stellvertretung des Vorsitzenden m Falle seiner Abwesenheit.  

Artikel 17 - Sitzungen

Der Kongress wird zur Durchführung der Plenar- und Diskussionssitzungen einberufen. Technische thematische Diskussionssitzungen können in Untergruppen zur Vereinfachung der Analyse der Aussagen und thematischen Besprechungen sowie zum Ideen- und Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern des Kongresses durchgeführt werden.

Artikel 18 - Arbeitssprachen

Als Amtssprachen des Kongresses gelten: Englisch, Arabisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, sowie Russisch als zusätzliche Sprache. 
KAPITEL III
PLENARSITZUNGEN

Artikel 19 - Erste Plenarsitzung (Eröffnung)

Der Vorsitzende eröffnet den Kongress und stellt die Tagesordnung vor. Es werden Berichte und sonstige Fragen in Übereinstimmung mit der Tagesordnung, die vom SAI-Veranstalter und Generalsekretariat der INTOSAI genehmigt wurde, behandelt. 

Artikel 20 - Zweite Plenarsitzung

Im Rahmen dieser Sitzung werden thematische und Diskussionsdokumente in Übereinstimmung mit der Tagesordnung, die vom SAI-Veranstalter und Generalsekretariat der INTOSAI genehmigt wurden, vorgestellt und behandelt. 

Artikel 21 - Dritte Plenarsitzung (Abschluss)

Im Rahmen dieser Sitzung genehmigt der Kongress die Empfehlungen, die bei den thematischen Diskussionen und in der endgültigen Version der Dokumentation zum Kongress vorgeschlagen wurden. In dieser Sitzung werden auch allgemeine problematische Fragen des Programms diskutiert, die nach Ansicht des SAI-Veranstalters und des Generalsekretariats der INTOSAI Aufmerksamkeit verdienen. 

Artikel 22 - Debatten

Der Vorsitzende erteilt beauftragten Rednern von jedem Teilnehmer das Wort in der von ihnen verlangten Reihenfolge. Im Anschluss an die Besprechung und die Debatte stellt der Vorsitzende die zur Diskussion stehende Frage zur Abstimmung. 

Artikel 23 Teilnahme an Debatten und Diskussionen

‎Alle auf dem Kongress anwesenden beauftragten Redner haben das Recht, an den Debatten zu jedem Punkt der Tagesordnung teilzunehmen. Die Redner sollten bei ihren Reden und Präsentationen nicht von dem vorgegebenen Thema der Diskussion abweichen. Der Vorsitzende kann erforderlichenfalls die für die Vorträge vorgesehene Zeit begrenzen, um die reglamentierte Zeit für eine Plenarsitzung einzuhalten. 

Artikel 24 - Abstimmung

Die Abstimmung sollte offen sein. Auf Bitten des Vorsitzenden äußern sich die Delegationsleiter. Jeder SAI-Vollmitglied der INTOSAI hat das Recht auf nur eine Stimme, unabhängig von der quantitativen Zusammensetzung seiner Delegation. Das Stimmrecht kann nicht übertragen werden.

Artikel 25 - Mehrheit

Die Beschlüsse des INTOSAI-Kongresses werden mit einfacher Mehrheit gefasst, mit Ausnahme von Resolutionen über Änderungen der Satzung und des Strategieplans der Jahre 2017 bis 2022, die zwei Drittel der Stimenmehrheit benötigen.
ABSCHNITT III
THEMEN DES KONGRESSES
KAPITEL I
THEMENAUSWAHL

Artikel 26 - Genehmigung durch den Verwaltungsrat 

Der SAI-Veranstalter schickt Themenvorschläge des Kongresses an das INTOSAI-Generalsekretariat. Das Generalsekretariat führt eine Umfrage über die Ansichten der INTOSAI-Mitglieder bezüglich der vorgeschlagenen Themen durch und diskutiert die Ergebnisse mit dem SAI-Veranstalter. Die Themen des bevorstehenden Kongresses werden bei der Sitzung des Verwaltungsrates, welche ein Jahr nach dem vorangegangenen Kongress durchgeführt wird, genehmigt.

Artikel 27 - Themen des Kongresses

Die Themen betreffen aktuelle Fragen auf dem Gebiet des Audits und der Finanzverwaltung. Im Rahmen der Vorbereitung der Diskussionsmaterialien und thematischen Diskussionen sollte die Arbeit der INTOSAI-Komitees berücksichtigt werden.

Auf der 70. Sitzung in der Stadt Graz im Jahr 2017 hat der Verwaltungsrat die folgenden Themen genehmigt:
- Thema I: Informationstechnologien in der Entwicklung der staatlichen Verwaltung. 
- Thema II: Rolle der Obersten Rechnungskontrollbehörden bei der Erreichung nationaler Prioritäten und Ziele.
KAPITEL II
VORSITZENDE DER THEMEN

Artikel 28 - Auswahl der Vorsitzenden der Themen

Nach Beratungen mit dem Generalsekretariat und Diskussionen im Rahmen der Sitzungen des Verwaltungsrates, der im folgenden Jahr nach dem Kongress durchgeführt wird, schlägt der SAI-Veranstalter Personen zur Position der Vorsitzenden der Themen vor. Die Funktion des Vorsitzenden eines Themas umfasst die Vorbereitung und Präsentation von Dokumenten und Begleitmaterialien zu seinem Thema auf dem Kongress. Die Vorsitzenden der Themen üben auch eine vorsitzführende Funktion bei Plenarsitzungen auf dem Kongress aus. In ihrer Abwesenheit leiten entsprechende Vize-Vorsitzende die Sitzungen. 

Darüber hinaus werden gegebenenfalls zusätzliche zuständige Personen beauftragt, um thematische Sitzungen zu organisieren und das Ergebnis der Diskussion zu berücksichtigen:
· Moderatoren von thematischen Sitzungen, die als Leiter der Debatten zu einem Thema fungieren;
· Vortragende der thematischen Sitzungen, die zum Gegenstand der Diskussion während der Sitzungen sprechen;
· Reporter (Erfasser von Diskussionsergebnissen), die Sitzungsprotokolle erstellen und die Vorsitzenden der Themen über die Diskussionsergebnisse informieren;
· Stellvertreter, die die Funktion eines Moderators, Vortragenden und Reporters in deren Abwesenheit übernehmen.

Artikel 29 - Zur Durchführung des XXIII. Kongresses treten als Vorsitzende der Themen die SAIs folgender Länder auf:

Thema I
Vorsitzende:

Die SAI der Volksrepublik China  
Vize-Vorsitzende:
Die SAI von Kanada

Thema II
Vorsitzende:

Die SAI der Russischen Föderation
Vize-Vorsitzende:
Die SAI von Italien
Kapitel III 
BERICHTEN ZU THEMEN

Artikel 30 - Vorbereitung der Vorsitzenden der Themen des Kongresses 

Die Vorsitzenden der Themen müssen das Potenzial der INTOSAI durch die zu ihr gehörenden Organe nutzen, um aktuelle Erfahrungen und die bereits geleistete Arbeit zu den genehmigten Themen zu verstehen. Dieses Verständnis wird durch geschäftliche und informelle Kommunikation mit den Vorsitzenden der Zielkomitees, Präsentationen bei Sitzungen solcher Komitees, Durchführung von Seminaren, Rundtischen und anderen Veranstaltungen mit der internationalen Auditorengemeinschaft, einschließlich IDI, Einbeziehung regionaler Strukturen der INTOSAI und Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Expertengemeinschaft außer des Rahmens der INTOSAI erreicht.

Artikel 31 - Vorsitzung zu den Themen ein Jahr vor dem Kongress

Einen Monat vor der Sitzung des Verwaltungsrates im Jahr, das dem Kongress vorangeht, wird eine Sondersitzung (technische Konferenz) zu den Themen einberufen. In dieser Veranstaltung werden auch die materielle und technische Unterstützung des Kongresses sowie die Beteiligung der Mitglieder der INTOSAI-Gemeinschaft an der Vorbereitung des bevorstehenden Forums diskutiert.

Artikel 32 - Kommunikation mit der INTOSAI-Gemeinschaft über Aussichten im Rahmen der ausgewählten Themen

Die Mitteilungen an die Mitglieder der INTOSAI-Gemeinschaft werden durch die Verschickung von Informationsbriefen (Blätter), Veröffentlichungen auf der INTOSAI-Website und in Massenmedien erfolgen.

Artikel 33 - Rückmeldung von der INTOSAI-Gemeinschaft 

Die Rückmeldung von der INTOSAI-Gemeinschaft  zu zwei ausgewählten Themen wird hauptsächlich durch Fragebögen erfolgen, die an alle Mitglieder der INTOSAI-Gemeinschaft geschickt werden. Eine weitere Möglichkeit, eine gemeinschaftliche Meinung zu den ausgewählten Themen zu bekommen, besteht in Veröffentlichungen in regionalen Publikationen. Schließlich kann jedes Mitglied der INTOSAI-Gemeinschaft seine Meinung zu zwei ausgewählten Themen durch ein Schreiben an die E-Mail-Adresse oder Postanschrift der INTOSAI oder durch Kommentare in Massenmedien äußern. 

Artikel 34 - Vorbereitung und Bearbeitung der Diskussionsmaterialien

Jeder der zur Position des Vorsitzenden eines Themas ausgewählten SAIs wird Diskussionsmaterialien zu seiner Thema erstellen, die den Kern, die Kommentare und Ansichten berücksichtigen, die in der Vorarbeit der INTOSAI-Expertengruppen und mit der Expertengemeinschaft außer des Rahmens der INTOSAI bezeichnet werden. Die Diskussionsmaterialien werden den Diskussionen, die während des Kongresses durchgeführt werden, zugrunde gelegt. 

Die Vorsitzenden der Themen sollten die Vorträge spätestens am 15. Mai 2019 vorbereiten und diese spätestens am 1. Juni 2019 in die Sprachen der INTOSAI übersetzen und auf der INTOSAI-Website veröffentlichen.

Artikel 35 - Besprechung von Entwürfen der Diskussionsmaterialien im Rahmen der INTOSAI-Gemeinschaft

Der Erhalt der Entwürfe von Hauptvorträgen bis Ende Juni 2018, die von den Mitgliedern der Expertengruppe genehmigt wurden, und die Übersetzung der Dokumente in die INTOSAI-Arbeitssprachen bis Ende Juli.

Die Verschickung der Entwürfe der Diskussionsmaterialien (Principal paper) durch den SAI-Veranstalter an die INTOSAI-Mitglieder bis zum 30. September 2018.

Die Vorbereitung zusammengefasster Versionen der Entwürfe der Hauptvorträge (Discussion paper) und Verschickung der Dokumente an die Zielkomitees und Sekretariate regionaler Organisationen bis zum 15. Januar 2019 zum Erhalt von Kommentaren.

Der Erhalt der Kommentare von den Sekretariaten regionaler Organisationen und Zielkomitees zu dem erhaltenen Entwurf des Hauptdokumentes (Discussion paper) bis zum 15. März 2019. 

Die Vorbereitung der zusammengefassten Abschlussdokumente unter Berücksichtigung der Kommentare und Vorschläge, die von den INTOSAI-Mitgliedern, Vorsitzenden der Zielkomitees und Sekretariaten regionaler Organisationen erhalten werden, bis zum 15. Mai 2019. 

Bis zum 1. Juni 2019 veröffentlicht der SAI-Veranstalter die Diskussionsmaterialien auf der offiziellen INTOSAI-Website und verschickt  diese an alle INTOSAI-Mitglieder per E-mail.

Artikel 36 - Erhalt der Dokumentation zum Kongress

Alle zur Diskussion auf dem Kongress geplanten Dokumente sollten an das INTOSAI-Generalsekretariat und den SAI-Veranstalter 3 Wochen vor dem Beginn der Veranstaltung zur Veröffentlichung auf der Website des Kongresses zwecks der Einsichtnahme in diese durch die Teilnehmer des Kongresses geschickt werden. Die im Rahmen der Tätigkeit der Komitees entwickelten und vom Kongress gemäß Absatz V.5 des „Handbuchses für INTOSAI-Komitees (2014)“ zur Genehmigung geplanten Dokumente (alle ISSAI-Standards, INTOSAI-Leitfaden und offizielle Dokumente) sollten vom Komitee in 5 INTOSAI-Arbeitssprachen übersetzt werden.

Außerdem sollten das Generalsekretariat und der SAI-Veranstalter die Vorträge dem Verwaltungsrat innerhalb dieses Zeitraums in einer der fünf INTOSAI-Arbeitssprachen zur Verfügung gestellt werden.

Die Dokumente, die nach Ablauf der angegebenen Frist eingereicht werden, werden nicht zur Behandlung durch den Verwaltungsrat und zur Veröffentlichung auf der Website des Kongresses angenommen. Die Teilnehmer des Kongresses werden die Möglichkeit haben, sich mit allen Materialien, die die Veranstalter erhalten haben,  auf der Website des XXIII. Kongress im Bereich „Dokumente des Kongresses„ vertraut zu machen.  
KAPITEL IV
THEMATISCHE SITZUNGEN

Artikel 37 - Rundtische und Diskussionen

Der SAI-Veranstalter gibt die Möglichkeit, im Rahmen der Rundtische und Diskussionen einen Erfahrungs- und Kenntnisaustausch unter den Kongress-Teilnehmern zu aktuellen Fragen des Audits durchzuführen.

Artikel 38 - Thematische Sitzungen

Die Themen des Kongresses werden in folgender Reihenfolge diskutiert: Thema 1, Thema 2. 

Das Thema 1 wird in folgender Reihenfolge diskutiert: Unterthema 1.1, Unterthema 1.2. 

Das Thema 2 wird in folgender Reihenfolge diskutiert: Unterthema 2.1, Unterthema 2.2. 

Die Diskussionen zu den Themen im Rahmen der Plenarsitzungen werden unter Leitung der Vorsitzenden der Themen durchgeführt. 

Artikel 39 - Berichte und Empfehlungen zu den Themen

Nach den thematischen Sitzungen organisieren die Vorsitzenden der Themen die Vorbereitung der Sitzungsprotokolle, die die Ergebnisse der Diskussionen und die wichtigsten Empfehlungen einschließen.

Artikel 40 - Genehmigung der Empfehlungen zu den Themen

Die Schlussberichte zu den Themen und Empfehlungen werden in den endgültigen thematischen Dokumenten und Moskauer Deklaration berücksichtigt, die auf der dritten Plenarsitzung (Abschluss) des Kongresses vorgestellt werden.
KAPITEL V 
PROTOKOLLE DES KONGRESSES

Artikel 41 - Vorbereitung und Erstellung der Protokolle

Nach der Durchführung des Kongresses erstellt der SAI-Veranstalter Protokolle der Sitzungen, in denen die besprochenen Fragen, Resolutionen, Vereinbarungen, Empfehlungen und nachfolgende Veranstaltungen dargestellt werden. Auf der Grundlage dieser Informationen erstellt der SAI-Veranstalter die Protokolle des Kongresses.  

Die Protokolle werden in einer der INTOSAI-Arbeitssprachen erstellt, die dann vom Veranstalter des Kongresses in alle INTOSAI-Arbeitssprachen übersetzt werden. 

Artikel 42 - Veröffentlichung und Verschickung der Protokolle

Sobald die Protokolle in alle fünf INTOSAI-Sprachen übersetzt werden, veröffentlicht der SAI-Veranstalter die Protokolle auf der Website des XXIII. INTOSAI-Kongresses sowie verschickt diese an alle INTOSAI-Mitglieder per E-mail.

